
Miete. Pacht § §  543—551

§547
(1) Der Vermieter ist verpflichtet, den} Mieter die auf die 

Sache gemachten notwendigen Verwendungen zu ersetzen. 
Der Mieter eines Tieres hat jedoch die Fütterungskosten zu 
tragen.(2) Die Verpflichtung des Vermieters zum Ersätze sonsti
ger Verwendungen bestimmt sich nach den Vorschriften 
über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Mieter ist be
rechtigt, eine Einrichtung, mit der er die Sache versehen 
hat, wegzunehmen.

§548
Veränderungen oder Verschlechterungen der gemieteten 

Sache, die durch den vertragsmäßigen Gebrauch herbei
geführt werden, hat der Mieter nicht zu vertreten.

§549
(1) Der Mieter ist ohne die Erlaubnis des Vermieters nicht 

berechtigt, den Gebrauch der gemieteten Sache einem Drit
ten zu überlassen, insbesondere die Sache weiter zu vermie
ten. Verweigert der Vermieter die Erlaubnis, so kann der 
Mieter das Mietverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen 
Frist kündigen, sofern nicht in der Person des Dritten ein 
wichtiger Grund vorliegt.

(2) Überläßt der Mieter den Gebrauch einem Dritten, so 
hat er ein dem Dritten bei dem Gebrauche zur Last fallen
des Verschulden zu vertreten, auch wenn der Vermieter die 
Erlaubnis zur Überlassung erteilt hat.

§550
Macht der Mieter von der gemieteten Sache einen ver

tragswidrigen Gebrauch und setzt er den Gebrauch unge
achtet einer Abmahnung des Vermieters fort, so kann der 
Vermieter auf Unterlassung klagen.

§551
(1) Der Mietzins ist am Ende der Mietzeit zu entrichten. 

Ist der Mietzins nach Zeitabschnitten bemessen, so ist er 
nach dem Ablaufe der einzelnen Zeitabschnitte zu ent
richten.
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